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 Veröffentlicht am 31.01.2020

Norm

ZPO §467

Rechtssatz

Eine Aktenwidrigkeit liegt nur dann vor, wenn Feststellungen auf aktenwidriger Grundlage getro6en wurden. Eine

unrichtige Feststellung oder eine unvollständige Feststellung kann nie den Berufungsgrund der Aktenwidrigkeit

begründen.
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